
Hygienevorschriften
für die Lehrwerkstätten der LBS 2

• In den Lehrwerkstätten ist auf strengste Reinlichkeit und Sauberkeit zu achten.

• Die Bedienung der Modelle hat mit gereinigten Händen zu erfolgen.

• Kämme, Haarbürsten, Manikürwerkzeug, Lockenwickler sowie alle anderen
Arbeitsgeräte haben sauber und hygienisch einwandfrei zu sein. Um diesen
Erfordernissen gerecht werden zu können, sind entweder entsprechende Geräte
(Sterilbox) oder eine Desinfektionslösung zu verwenden.

• Die für Modelle verwendete Wäsche hat stets trocken, sauber und hygienisch
einwandfrei zu sein.

• Modelle mit Kopfläusen dürfen in den Lehrwerkstätten nicht behandelt werden.

• Modelle mit Ekel erregenden oder ansteckenden Krankheiten dürfen in den
Lehrwerkstätten nicht behandelt werden.

• SchülerInnen haben in den Lehrwerkstätten stets saubere und leicht waschbare
Arbeitskleidung zu tragen.

• Die Haarschneide- und anderen Umhänge sind nach jeder Benützung gründlich
zu säubern (außer Wegwerfumhänge).

• Bei Stoffumhängen ist unbedingt eine Halskrause zu verwenden!
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